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1 Einleitung 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen in 

einem Umweltbericht ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das Ergebnis der 

Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren eine Begründung  

beizufügen, die die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplanes  

aufführt. Dabei stellt der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung dar. 

In § 1a Absatz 3 BauGB ist beschrieben, dass die Vermeidung und der Ausgleich  

voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der  

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung nach  

§ 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen sind. 

 

1.2 Scoping 

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wird von der Gemeinde unter  

Mitwirkung der beteiligten Behörden festgelegt (Scoping / frühzeitige Beteiligung).  

Informationen und Anregungen der vorgezogenen Behörden- und Bürgerbeteiligung 

fließen in den Umweltbericht und die Bewertung der Eingriffe ein. 

Der Untersuchungsrahmen entspricht dem Plangebiet des Bebauungsplanes. 

Ergänzend werden die Schutzgüter im Wirkungsgefüge mit der Umgebung untersucht, 

sofern eine Betroffenheit durch das geplante Vorhaben vorliegt. Aus der 

voraussichtlichen Betroffenheit der Schutzgüter, sowie deren Bedeutung für den 

Naturhaushalt leitet sich die Untersuchungstiefe und -umfang ab.  

 

1.3 Kurzdarstellung von Inhalten und Zielen des Bebauungsplanes 

Die kritischen Ein- und Abbiegeverkehre und die hohe Verkehrsbelastung der L 1230 

bringen den Knoten an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Angesichts der absehbaren 

verkehrlichen Entwicklung ist das gefährliche Linksab- und -einbiegen an der 

Innenkurve der unterführten L 1230 zwingend zu vermeiden und eine 

verkehrstechnische Entlastung durch eine zweite Verbindungsrampe auf der 

nordwestlichen Seite notwendig. Diese würde gegenüber der Bahnhofsanbindung an 

die K 7407 angeschlossen werden. Dort wird wegen der dadurch entstehenden 

Vollkreuzung ein verkehrssicherer Kreisverkehrsplatz erforderlich.  
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An der L 1230 kann die bestehende Linksabbiegespur entfallen. Stattdessen wird die 

neue Verbindungsrampe über erforderliche Ein- und Ausfädelungsstreifen 

angebunden. 

Mit dem Bau der zweiten Verbindungsrampe und der Anbindung an den 

Kreisverkehrsplatz kann die verkehrstechnische Lösung in diesem Bereich optimiert 

werden.  

Um das Baurecht für diese Verkehrsanlage erlangen zu können, ist es notwendig, 

einen Bebauungsplan für den Bereich „Verbindungsrampe mit Kreisverkehrsplatz“ zu 

erstellen. Der Bebauungsplan ersetzt ein Planfeststellungsverfahren. 

 

1.4 Festgelegte Ziele in Fachgesetzen und Fachplänen  

1.4.1 Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan (WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEM-

BERG 2002) ist Merklingen (Region Donau-Iller) dem ländlichen Raum im engeren 

Sinne zugeordnet. Grundsätze zur Weiterentwicklung der Infrastruktur: 

4.1 Verkehr (Grundsätzliches)  

4.1.1  

G Das Verkehrswesen ist so zu gestalten, dass es zu der angestrebten Entwicklung 

des Landes und seiner Teilräume […] beiträgt. Dabei ist den unterschiedlichen 

regionalen Gegebenheiten und Erfordernissen Rechnung zu tragen.  

G Auf eine sachgerechte und umweltschonende Aufgabenverteilung und Verknüpfung 

der Verkehrssysteme ist hinzuwirken. […]  

G Durch eine stärkere Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen 

Siedlungsentwicklung und Verkehr sollen die verkehrsbedingten Belastungen 

verringert und eine umweltverträgliche Mobilität gefördert werden. Zuordnung und 

Mischung der verkehrsrelevanten Raumnutzungen und Raumfunktionen sollen 

regional und lokal das Prinzip der kurzen Wege verfolgen.  

4.1.2  

G Dem Ausbau vorhandener Verkehrswege ist Vorrang vor dem Neubau 

einzuräumen. Die Flächeninanspruchnahme ist gering zu halten, wertvolle Böden sind 

zu schonen und die Zerschneidung großer zusammenhängender Freiflächen ist zu 

vermeiden. Nicht vermeidbare Eingriffe in die Landschaft sind möglichst vor Ort 

auszugleichen, vorzugsweise durch Reduzierung versiegelter Flächen. 
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1.4.2 Regionalplan 

Das Plangebiet befindet sich in der Planungsregion des Regionalverbandes Donau-

Iller (RVDI). Gemäß derzeit gültigem Regionalplan von 1987 werden keine Vorrang- 

oder Vorbehaltsgebiete von der Planung tangiert. In der Fortschreibung befindlichen 

Regionalplanänderung ist Merklingen als Kleinzentrum und Doppelzentrum mit 

Nellingen ausgewiesen. Weiterhin ist in der aktuell laufenden Fortschreibung ein 

Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft betroffen sowie ein regionalbedeutsames 

Straßennetz (L1230).  

1.4.3 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet wird im wirksamen Flächennutzungsplan (5. Fortschreibung) des 

Gemeindeverwaltungsverbands Laichinger Alb als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt. Die vorliegende Planung kann nicht aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt werden. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 

 

Ausschnitt wirksamer Flächennutzungsplan: 

 

 

1.4.4 Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) 

Das Biotop „Hecken an der Umgehungsstraße NW Merklingen“, Biotop Nr. 

174244252592 wird im markierten Bereich von der Planung tangiert. In weitere 

Biotopstrukturen wird nicht eingegriffen. 
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Für den Eingriff in das Biotops wird eine Ausnahme beantragt und ein Ausgleich 

erbracht. 

Das Biotop „Hecke auf Straßenböschung W Merklingen“, Biotop Nr. 174244252596 

befindet sich im Plangebiet. In das Biotop wird jedoch nicht eingegriffen. 

 

Des Weiteren befinden sich keine naturschutzrechtlichen gesicherten Schutzgebiete 

innerhalb des Geltungsbereiches.  

1.4.5 Wasserschutzgebiete 

Das Planungsgebiet liegt im festgesetzten Wasserschutzgebiet 101 Lautern, ZV WV 

Ulmer Alb. 

1.4.6 Hochwasserschutzgebiete 

Im Plangebiet kommt kein Hochwasserschutzgebiet (HQ10, HQ100 und HQextrem) vor. 

1.4.7 Denkmalschutzgebiete 

Gemäß Flächennutzungsplan liegen im Bereich des Plangebietes keine bekannten 

Denkmalschutzgebiete.  

 

1.5 Methodik der Umweltprüfung und der Ermittlung des Ausgleiches 

Alle Schutzgüter des Landschaftsraumes werden getrennt beschrieben und bezüglich 

ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erfasst. Die Umwelt-

auswirkungen werden qualitativ bewertet und beschrieben. Dabei fließen planerische 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung und zum Ausgleich in die getroffene 

Eingriff 
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Bewertung mit ein. Zusammenfassend wird die Erheblichkeit des Eingriffes auf das 

Schutzgut festgestellt. Sofern Eingriffe unvermeidbar sind und ein Ausgleich oder 

durch Aufwertung einzelner Schutzgüter nicht kompensierbar sind, wird der zu 

erwartende Eingriff quantitativ bemessen. Dies bildet die Grundlage für eine 

Bemessung des notwendigen Umfanges von Ersatzmaßnahmen außerhalb des 

Plangebietes. Die Ökopunkteverordnung des Landes Baden-Württemberg bildet die 

Grundlage für die quantitative Bewertung. 

 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltfaktoren 

2.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

2.1.1 Bewertungskriterien 

Kriterien für die Bedeutung des Schutzgutes bilden die Naturnähe, die Bedeutung für 

gefährdete und seltene Arten sowie die Bedeutung als Indikator für standörtliche und 

naturräumliche Eigenart. Der Vernetzungsgrad unterschiedlicher Lebensräume sowie 

die Komplexität und Vielfalt von unterschiedlichen Strukturen spielen ebenso eine 

wichtige Rolle wie der Zeitraum für eine mögliche Wiederherstellung bei  

Eingriffen.  

2.1.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Das Plangebiet wird zum größten Teil intensiv als Ackerland bewirtschaftet. Innerhalb 

des Geltungsbereichs verlaufen landwirtschaftliche Wege. Des Weiteren befindet sich 

ein landwirtschaftliches Gebäude im Planbereich.  

Im Plangebiet befinden sich zwei Biotophecken und einzelne Bäume. Ein Teil der 

Bäume kann nicht erhalten werden. In eine Teilfläche der Biotophecken erfolgt ein 

Eingriff. Für den Eingriff in die Biotophecke wird eine Ausnahme beantragt und ein 

Ausgleich erbracht.  

Im Umfeld befinden sich weitere landwirtschaftliche Flächen, Biotope, Feldwege sowie 

die Kreisstraße K 7407 und die Landesstraße L 1230.  

Insgesamt ist das Plangebiet nicht von einer besonders hohen biologischen Vielfalt 

geprägt. Vorbelastungen bestehen durch vorhandene Straßen und die intensive 

landwirtschaftliche Nutzung. 

Aus der Sicht des strengen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG kann die 

Verbindungsrampe mit Kreisverkehrsplatz im Nordwesten von Merklingen gebaut 

werden, wenn durch eine Person mit entsprechender Artenkenntnis die 

entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen (Entfernen der Gehölze außerhalb der 

Brutzeit) durchgeführt werden. 
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Auf das ausführliche Artenschutzgutachten wird verwiesen. 

Die Bedeutung des Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt wird als mittel 

eingestuft. 

 

2.2 Schutzgut Fläche 

2.2.1 Bewertungskriterien 

In Baden-Württemberg wurden in 2018 täglich durchschnittlich 4,5 ha für Siedlungs- 

und Verkehrsfläche neu beansprucht (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg). Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam 

umzugehen und vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtung 

zu nutzen. Bewertet wird die Größe der neu in Anspruch genommenen Fläche sowie 

das Vorhandensein möglicher Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsflächen. 

2.2.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Mit dem Plangebiet werden 3,1 ha Fläche neu beansprucht, davon 0,9 ha versiegelt. 

Ein Ausbau anstelle eines Neubaus ist im vorliegenden Fall nicht möglich bzw. wäre 

nicht zielführend. Im vorliegenden Fall können nur Außenbereichsflächen beansprucht 

werden. Es werden keine hochwertigen Erholungsflächen tangiert. Weiterhin liegt eine 

Vorbelastung durch die nahegelegene Landes- und Kreisstraße vor. 

Die Bedeutung des Schutzgut Fläche wird auf Grund der Größe und Vorbelastung als 

gering eingestuft. 

 

2.3 Schutzgut Boden 

2.3.1 Bewertungskriterien 

Bewertungskriterien für die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden sind seine  

natürliche Bodenfruchtbarkeit, seine Funktionen als Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf, seine Filter- und Pufferfunktionen für Schadstoffe sowie als Standort 

für die natürliche Vegetation. Hinzu kommen die Bodenfruchtbarkeit sowie die 

Ertragsfähigkeit für die Landwirtschaft. 

2.3.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Die Bestandsermittlung erfolgt auf Grundlage der bodenkundlichen Landesaufnahme 

BK50.  
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Quelle: LGRB, BK50 Bodenkundliche Einheiten 

 

Bodennutzung Intensive landwirtschaftliche Nutzung, Feldwege 

Schuppen, Fahrsilo, Biotophecken  

Vorbelastungen Durch die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche wird durch die Befahrung mit 

landwirtschaftlichen Maschinen der Boden in den Fahrspuren verdichtet. 

Weiterhin erfolgen Einträge in den Boden durch Düngung. 

Bodentyp 
 

Stark humoses Kolluvium und Kolluvium über Braunerde (q51) – ca. 50% 

Terra fusca und Braunerde-Terra fusca aus Rückstandston (q40) – ca. 50% 

Natürliche 

Bodenfruchtbarkeit 

q51: 3,5 

q40: 2 

Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf 

q51: 3,0 

q40: 2 

Filter und Puffer für 

Schadstoffe 

q51: 3,0 

q40: 3,5 

Gesamtbewertung 2,84 

Quelle: LGRB, BK50 Bodenkundliche Einheiten 

Die Bedeutung des Schutzgut Boden wird auf Grund der Faktoren der 

Gesamtbewertung als hoch eingestuft.  
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2.4 Schutzgut Wasser 

2.4.1 Bewertungskriterien 

Indikatoren für die Bedeutung von Grund- und Oberflächenwasser sind das Grund-

wasserangebot, die Grundwasserbeschaffenheit und die Grundwasser-

neubildungsrate, die Ausprägung und die Güte von Gewässern, ihre Selbstreinigungs- 

und Hochwasserrückhaltefunktion sowie ihr Wert als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen. 

 

2.4.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Grundwasser 

Wasserschutzgebiet Das Planungsgebiet liegt im festgesetzten Wasserschutzgebiet 101 

Lautern, ZV WV Ulmer Alb. 

Vorbelastungen Durch die landwirtschaftliche Nutzung kommt es zu stofflichen 

Einträgen durch Düngung und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 

Grundwasserleitertyp He3: Porengrundwasserleiter 

He67: Kluft-/ Karstgrundwasserleiter 

Durchlässigkeit He3: sehr gering bis mäßige Durchlässigkeit 

He67: hohe bis mäßige Durchlässigkeit 

Hydrogeologische Einheit He3: Verwitterungs-/Umlagerungsbildung 

He67: Untere und Obere Felsenkalke-Formation 

Quelle: LGRB, HK50, Hydrogeologische Karte  

Das Planungsgebiet ist für den Grundwasserschutz von hoher Bedeutung, die  

Grundwasserneubildungsrate von mittlerer Bedeutung. 

 

Oberflächengewässer 

Dauerhafte Oberflächengewässer sind im Plangebiet und dessen Umgebung nicht  

vorhanden. 

Infolge von immer häufiger vorkommenden Starkregenereignissen kann 

Oberflächenwasser entstehen. 

Das Plangebiet ist für den Schutz von Oberflächengewässern ohne Bedeutung. 
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2.5 Schutzgut Klima und Luft 

2.5.1 Bewertungskriterien 

Kriterien für die Beurteilung des Schutzgutes sind unter anderem die klimatisch und 

lufthygienisch belastend bzw. entlastend wirkenden Flächennutzungen und 

Vegetationsstrukturen, das Vorhandensein von Luftaustauschbahnen, das Mikroklima 

auf Freiflächen sowie die Bedeutung für die Frischluftzufuhr von Siedlungen. 

2.5.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Das Plangebiet liegt am Ortsrand und hat aufgrund der Lage, Topografie und Größe 

eine sehr geringe Bedeutung für das Ortsklima. Da es sich nicht um Hochbauten 

handelt, werden die Luftströme nicht verändert. Aufgrund der Größe hat das Gebiet 

eine sehr geringe Bedeutung als Kaltluftentstehungsfläche. 

Die vorhandenen Verkehrsströme werden nur umgelenkt. Es entstehen insgesamt 

nicht mehr Abgase durch den Kfz-Verkehr. 

Das Planungsgebiet ist für die Luft und das Klimaschutz von geringer Bedeutung. 

 

2.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert 

2.6.1 Bewertungskriterien 

Das Landschaftsbild beschreibt einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt 

und beurteilt unter anderem Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Seltenheit. Der 

Erholungswert ist gekoppelt an die Besonderheiten des Landschaftsbildes sowie die 

vorhandenen Möglichkeiten den Landschaftsraum zur Erholung zu nutzen. 

2.6.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Faktoren Art gering mittel hoch 

Bedeutung des 

Schutzgutes  

auf Grund der Vielfalt 

und Eigenart 

Geringe Hanglage 

Kaum artenreiche Ausstattung 

Wenig Strukturvielfalt 

Kein Gewässer 

x   

Bedeutung des 

Schutzgutes  

auf Grund der 

Vorbelastungen 

Übergeordnete Straßen 

Bestehende Bebauung 

Immissionen 

x   

Infrastruktur 

Naherholung  

Fuß- und Radwegenetz 

Anbindung / Erreichbarkeit aus Siedlung 

x x  
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Keine Besonderheiten wie Spielplatz / Grillplatz 

Kneippbecken / Barfußpfad etc. 

Gesamtbewertung  x   

 

Die Bedeutung des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholung wird als gering 

eingestuft. 

 

2.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

2.7.1 Bewertungskriterien 

Für das Schutzgut Mensch sind insbesondere die negativen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrs- oder Lärmbelastungen, durch Abgase und Feinstäube, durch 

elektrische und magnetische Felder sowie durch starke nächtliche Beleuchtung zu 

beachten. Darüber hinaus zählen auch Geruchsemissionen aus Gewerbe und 

Landwirtschaft zu Einflussfaktoren, welche die Lebensqualität des Menschen negativ 

beeinflussen können. Auch Beeinträchtigungen bestehender Wohn- und/oder 

Gewerbegebiete durch angrenzende Nutzungen und die damit verbundene mögliche 

Gefährdung von Verkehrsteilnehmern werden untersucht. 

2.7.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Die Verkehrssicherheit ist mit den derzeitigen Verkehrssystem nicht optimal. Das 

Verkehrssystem wird mit der Planung optimiert. Dadurch kann die Unfallhäufigkeit 

verringert werden und somit das Leben von Menschen besser geschützt werden. 

Durch vorhandene Straßen und landwirtschafte Nutzung sind Immissionen im 

Plangebiet vorhanden. Durch die Verbindungsrampe werden die Verkehrsströme nur 

anders verteilt, die Anzahl des Kfz-Verkehrs erhöht sich dadurch nicht. Somit 

entstehen nicht mehr Immissionen. 

Die Bedeutung des Schutzgutes Mensch und seine Gesundheit wird als mittel 

eingestuft.  

 

2.8 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

2.8.1 Bewertungskriterien 

Das Vorhandensein von Kulturdenkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes 

(Baudenkmale, Bodendenkmale, Naturdenkmale), sonstige kulturell bedeutsame 

Besonderheiten (z. B. historische Wegeverbindungen) sowie im Plangebiet 

vorkommende Sachgüter werden bewertet. 
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2.8.2 Bestandsermittlung und Bewertung  

Es sind keine Bodendenkmale oder andere schützenswerte Kulturgüter im Plangebiet 

bekannt. Der Landwirtschaft werden geringfügig hochwertige Produktionsflächen 

(Vorrangflur I in der Gesamtfortschreibung des Regionalplans) als Grundlage für die 

Erzeugung von Sachgütern entzogen sowie die Flure zerschnitten. 

Die Bedeutung des Schutzgutes Kultur und Sachgüter wird als gering bis mittel 

eingestuft. 

 

3 Prognose bei Umsetzung der Planung 

In Folgendem werden die Schutzgüter unter Berücksichtigung der bau- und 

nutzungsbedingten Beeinträchtigungen, der Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 

sowie dem Ausgleich und Ersatz betrachtet. 

 

3.1 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt 

3.1.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Der Lebensraum Ackerfläche und eine Teilfläche einer Feldhecke (Biotop) gehen 

verloren. Der zeitweise Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen ist mit 

einem erhöhten Schadstoffausstoß und Lärmbelästigungen verbunden.  

3.1.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Als Ausgleich für den Eingriff in das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

werden folgende Maßnahmen getroffen: 

- Grünordnerische Festsetzungen:  

Ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen wird erhalten und gesichert. Entlang der 

Straßenböschungen wird eine Magerwiese eingesät, in den Versicherungs-

mulden eine Fettwiese. Durch die Einsaat der Mager- und Fettwiesen entsteht 

eine neue biologische Vielfalt. Für Tiere entstehen neue Lebens- und 

Nahrungshabitate. Bäume, die erhalten werden können, werden in Ihrem 

dauerhaften Erhalt gesichert und sind bei Abgang nachzupflanzen. 

 

- Ausgleich für die Eingriffe in die Feldhecke an der Straßenböschung (Biotop):  

An die neue Straßenböschung wird eine neue Feldhecke gepflanzt, die wieder 

zum Biotop entwickelt wird, nahezu am selben Standort. Aufgrund der großzügig 

vorhandenen Feldhecken in der Umgebung wird der Lebens- und Nahrungsraum 

nicht vollständig und nur vorübergehen entzogen. 
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- Ausgleich für die Eingriffe in Ackerflächen:  

Für den Eingriff in Ackerflächen wird ein externer Ausgleich erbracht. Der 

wertvolle Oberboden wird auf nahegelegene Ackerflächen wieder aufgetragen, 

somit geschont und wiederverwendet.  

- Rodung der Gehölze außerhalb der Brutzeit von Vögeln als 

Vermeidungsmaßnahmen für den Artenschutz 

 

3.1.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Der erhebliche Eingriff in das Schutzgut wird über die umfangreichen festgesetzten 

Ausgleichs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeglichen. 

 

3.2 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Fläche  

3.2.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Durch die bau- und nutzungsbedingten Auswirkungen geht die derzeitige Nutzung der 

Fläche zu Gunsten der geplanten Nutzung verloren.  

3.2.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird nur so viel Fläche entzogen wie für die Verbindungsrampe erforderlich.   

3.2.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Die Inanspruchnahme der auf der Fläche vorkommenden Schutzgüter wird im 

Rahmen der Boden- und Biotopbilanzierung ausgeglichen.   

 

3.3 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Boden 

3.3.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Während der Bauzeit muss mit Befahrungen, Verdichtungen und Ablagerungen auf 

unbelasteten Böden gerechnet werden, die dadurch in ihrem Porenvolumen, ihrer 

Struktur und ihrem Besatz in Bodenlebewesen gestört werden. Die für die 

Verbindungsrampe erforderlichen Flächen werden vollständig versiegelt. 

Die Beseitigung der natürlichen Oberbodenschicht durch die Herstellung der 

Verbindungsrampe bedingt eine vollständige Versiegelung von Rohboden und die 

nachhaltige Beseitigung des Bodens als Standorte für natürliche Vegetation und 

Kulturpflanzen in diesem Bereich. 

3.3.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Zum Schutz des Bodens wurden Minimierungsmaßnahmen (Wiederverwendung von 

Erdaushubmaterial, Hinweise zum sparsamen und schonenden Umgang mit Boden 
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sowie zu möglichen Altlasten) getroffen. Diese können jedoch den Eingriff nicht 

vollständig ausgleichen. Der Eingriff in den Boden ist unvermeidbar und innerhalb des 

Plangebietes nicht ausgleichbar. Der Eingriff in den Boden wird bilanziert und 

plangebietsextern ausgeglichen. Als Ausgleichsmaßnahme soll der Oberboden in der 

nähe des Plangebiets wieder aufgebracht und somit wiederverwendet werden. 

3.3.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Der erhebliche Eingriff in das Schutzgut Boden kann durch die festgesetzten 

Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden.   

 

3.4 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Wasser 

3.4.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Durch die Bebauung wird in die Rückhaltung und Versickerung des Niederschlags-

wassers eingegriffen.  

Im Zuge der Baumaßnahmen sind umfangreiche Erdbewegungen notwendig. Auf 

Grund der gesetzlichen und technischen Standards für die Bauausführung ist das 

Risiko einer Verunreinigung mit wassergefährdenden Stoffen des Grundwassers 

gering, durch mögliche Unfälle jedoch nicht vollständig auszuschließen. 

3.4.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Die Entwässerung der Verkehrsflächen erfolgt in die angrenzenden Grünflächen und 

Sickermulden. Das Niederschlagswasser wird über die Bodenschicht gefiltert und 

dezentral wieder dem Wasserkreislauf zugeführt.  

3.4.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Durch die festgesetzten Maßnahmen können die Eingriffe in das Schutzgut Wasser 

weitestgehend minimiert und ausgeglichen werden.   

 

3.5 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Klima und Luft 

3.5.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Der Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen ist mit einem erhöhten  

Schadstoffausstoß verbunden. Bei Erdbewegungen kann es zu Staubbildung 

kommen.  

3.5.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Eine Minimierung des Eingriffes wird durch die Festsetzung von Grünflächen und 

Pflanzgeboten erreicht.  
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3.5.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Auf Grund der im direkten Umfeld vorhandenen unbebauten Flächen kann die  

Veränderung des Kleinklimas als unerheblich eingestuft werden. 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

 

3.6 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Landschaftsbild und 

Erholung 

3.6.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Durch die zeitlich beschränkte Bauphase können visuelle Beeinträchtigungen durch 

sichtbare Baumaschinen, wie Kräne, entstehen, die sich negativ auf das 

Landschaftsbild auswirken können. Weiterhin können durch die zeitlich beschränkte 

Bauphase Immissionen wie Lärm, Staub und Geruch entstehen, die sich störend auf 

die Erholungsfunktion auswirken können. 

3.6.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Zur Einbindung in die Landschaft wurden Eingrünungsmaßnahmen getroffen. Die 

Anbindung an bestehende Wege zur Naherholung wird sichergestellt. 

3.6.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Es sind auf Grund der Kleinräumigkeit keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut zu erwarten. Das Erholungspotential und Landschaftsbild wird nicht 

nachhaltig beeinträchtigt und kann durch die getroffenen Maßnahmen weitestgehend 

minimiert werden. 

 

3.7 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

3.7.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Durch die zeitlich beschränkte Bauphase können Immissionen wie Lärm, Staub und 

Geruch entstehen, die sich störend auf den Menschen auswirken können. Auf Grund 

der gesetzlichen und technischen Anforderungen ist nicht mit einer erheblichen bau- 

und nutzungsbedingten Beeinträchtigung für den Menschen und seine Gesundheit zu 

rechnen.  

3.7.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Die gesetzlichen und technischen Anforderungen an den Straßenbau minimieren die 

zeitlich beschränkten Störungen weitestgehend. 
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3.7.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Es entstehen keine negativen Auswirkungen auf den Menschen und seine 

Gesundheit. Das Verkehrssystem wird mit der Planung optimiert. Dadurch ist mit einer 

geringeren Unfallhäufigkeit zu rechnen. Somit wirkt sich sie Planung positiv für den 

Mensch und seine Gesundheit aus. 

 

3.8 Auswirkungen und Maßnahmen Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

3.8.1 Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen  

Es sind keine Kultur- und Sachgüter im Plangebiet bekannt. Ggf. können baubedingt 

unbekannte Bodendenkmale aufgefunden werden.  

3.8.2 Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen 

Zum Umgang beim Auffinden von Denkmälern sind entsprechende Hinweise im 

Bebauungsplan gegeben. 

3.8.3 Gesamtbewertung unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen  

Es sind keine Denkmäler bekannt somit ist keine Beeinträchtigung zu erwarten. Ein 

möglicher Eingriff in noch unbekannte Denkmäler kann durch die gegebenen Hinweise 

minimiert werden. 

 

3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern bestehen Wechselwirkungen. Beispielsweise bedingt ein 

Eingriff in das Schutzgut Boden einen Verlust von Lebensräumen und somit auch 

einen Eingriff in den Tier- und Pflanzenhaushalt. Eine Versiegelung von Boden bedingt 

einen Eingriff in das Schutzgut Wasser, da die Sickerfähigkeit und 

Wasserspeicherfähigkeit etc. verloren geht. Ungewöhnliche Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern liegen im Plangebiet nicht vor. 

 

3.10 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 

Plangebiete  

Mit einer Kumulierung von Auswirkungen ist auf Grund der in der Umgebung 

vorhandenen oder geplanten Nutzungen nicht zu erwarten. Bestehende 

Umweltprobleme sind nicht bekannt. 

 



Umweltbericht vom 29.09.2021 

  Seite 18 von 23 

4 Prognose bei Durchführung und Nichtdurchführung der 
Planung 

Die gesammelten Daten bilden die Grundlage für eine Prognose über die 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens, inklusive der Maßnahmen zur Vermeidung, 

zur Minderung bzw. zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe. Darüber hinaus 

erfolgt eine Prognose über die weitere Entwicklung bei Nichtdurchführung des 

Vorhabens, die sogenannte Null-Variante. 

 

4.1 Prognose bei Durchführung der Planung 

Für die Tier- und Pflanzenwelt bedeutet die Planung eine Reduzierung von Lebens-

räumen. Der Boden und seine Funktionen werden durch weitere Flächenversiegelung  

beeinträchtigt. Dies wiederum hat eine verminderte Rückhaltung von Niederschlags-

wasser zur Folge. Die Verbindungsstraße bringt eine optische Veränderung der 

Ortsrandlage mit sich. Bis sich die Ausgleichsmaßnahmen entwickelt haben 

verstreicht eine gewisse Zeit.  

 

4.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung – Erhalt Status quo 

Die Nutzung als Acker sowie die Biotophecke bleiben erhalten. 

Wesentliche Änderungen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bzw.  

Beeinträchtigungen von Kultur- oder Sachgütern und der Menschen sind nicht zu  

erwarten.  

Für das Verkehrsnetz würde es bedeuten, dass dieses bestehen bleibt und nicht 

optimiert wird. Die nicht mehr ausreichend sichere Verkehrsanbindung bleibt 

bestehen.  

 

5 Planungsalternativen und Gründe für die getroffene Wahl 

Für die geplante Verbindungsrampe kommt nur der vorgesehene Standort in Frage, 

um eine optimierte Anbindung zu erreichen. 

 

6 Verhinderung oder Vermeidung schwerer Unfälle und 
Katastrophen 

Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um ein Vorhaben nach § 50 Satz 1 

Bundesimmissionsschutzgesetz. Schwere Unfälle und Katastrophen sind nicht zu 

erwarten. 
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7 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

In dem Plan der Anlage 1 ist der “Bestand“ dargestellt.  

Die Bewertung des Eingriffes in den Boden- und Wasserhaushalt sowie in das 

Schutzgut Arten und Biotope erfolgt gemäß Ökokontoverordnung (ÖKVO 

19.12.2010).  

Dargestellt wird die Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung in Anlage 2. 

Auswertung: 

Der Eingriff ist nicht vollständig innerhalb der Vorhabenfläche ausgleichbar und ergibt 

ein Defizit von 14.086 Ökopunkten. 

 

8 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Ausgleichsmaßnahme: „Oberbodenauftrag Flurstück 4207 und 4254 Merklingen“ 

Überschüssiger Oberboden von Flurstück 4207 (1527 m²) ist weiter westlich auf 

selbem Flurstück aufzutragen. 

Überschüssiger Oberboden von Flurstück 4254 (3071 m²) ist weiter südlich auf selbem 

Flurstück aufzutragen. 

Ausgleichsmaßnahme: „Aufforstung des Flurstücks 2746 auf Gemarkung 

Westerheim“ 

Übersicht  
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Das Büro Prof. Arno S. Schmid + Manfred Rauh Landschaftsarchitekten GmbH hat 

die Ausgleichsmaßnahme bereits bilanziert. Die Ergebnisse werden im Folgenden 

nachrichtlich dargestellt. Die Kompensationswirkung für die gesamte 

Ausgleichsmaßnahme beträgt 287.800 Ökopunkte. Von diesen Ökopunkten wurden 

mit dem Bahnhof Merklingen bereits 106.850 Ökopunkte beansprucht. Von den 

verbleibenden Ökopunkten (180.950 ÖP) wird das Defizit aus dem vorliegenden 

Bebauungsplan (14.086 ÖP) ausgeglichen. Somit verbleiben für die 

Ausgleichsmaßnahme noch 166.864 Ökopunkte, die noch nicht beansprucht 

wurden. 

Bestand  

 

Quelle: Prof. Arno S. Schmid + Manfred Rauh Landschaftsarchitekten GmbH 
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Planung  

 

Quelle: Prof. Arno S. Schmid + Manfred Rauh Landschaftsarchitekten GmbH 

 

Bilanzierung 

 

Quelle: Prof. Arno S. Schmid + Manfred Rauh Landschaftsarchitekten GmbH 
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Quelle: Prof. Arno S. Schmid + Manfred Rauh Landschaftsarchitekten GmbH 

 

9 Technische Verfahren, Schwierigkeit bei der Datenerfassung  

Die Pläne wurden mit CAD-Programmen erstellt. Die Bilanzierungen wurden mit Hilfe 

von Rechnungsprogrammen (Microsoft-Excel) durchgeführt. Einschränkungen und 

Schwierigkeiten bei der Datenerfassung lagen nicht vor. Die Wirkungsprognose zur 

Beurteilung der Vorhabenauswirkungen erscheint zum gegenwärtigen Kenntnisstand 

ausreichend sicher.  

 

10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Realisierung der innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten Pflanzgebote 

wird durch die Gemeinde überprüft. Die Rodung von Gehölzen erfolgt außerhalb der 

Brutzeit von Vögeln gemäß § 39 (5) BNatschG zwischen Oktober und Februar. 

Die Behörden unterrichten die Gemeinde gemäß § 4 Abs. 3 BauGB, sofern nach den 

ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplanes erhebliche, 

insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

 

11 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Im vorliegenden Umweltbericht wurden die Schutzgüter (Tiere und Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Landschaft und Erholung, Klima und Luft, Mensch und seine 

Gesundheit, Kultur und Sachgüter) im Bestand erfasst, bewertet und eine Prognose 

für die Auswirkungen auf die Schutzgüter unter Berücksichtigung der Minimierungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen gegeben. Eine zusammenfassende Darstellung ist der 

Anlage 4 zu entnehmen. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen wurden berechnet 

und dargestellt. Zusammenfassend kann der Eingriff in die Schutzgüter durch die 
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getroffenen Festsetzungen, Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

 

12 Referenzliste der Quellen 

Daten- und Kartendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Daten- und Kartendienst des Landesamtes für Umwelt  

Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 

Regionalplan des Regionalverbandes Donau-Iller  

Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Laichinger Alb 

Bebauungsplan „Verbindungsrampe mit Kreisverkehrsplatz“ der Gemeinde 

Merklingen 

Artenschutzgutachten des Bio-Büros Schreiber von September 2021 

Umweltbericht und Bilanzierung des Büros Prof. Arno S. Schmid + Manfred Rauh 

Landschaftsarchitekten GmbH von März 2020 
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